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2610. Richt- und Nutzungsplanung Unterstammheim (Ergänzung)

Die Gemeindeversammlung von Unterstammheim hat am 2. April  1990

die  kommunale Richtplanung mit einem geplanten Werkhof im Gebiet
Frauwies ergänzt. Diese Richtplanänderung wurde gemäss  §  34 PBG
vom 24. November  1989  bis zum 23. Januar  1990  öffentlich aufgelegt.
Gegen die Ergänzung sind keine Einwendungen eingegangen.

Gleichzeitig wurde für das Areal des geplanten Werkhofs ein Gestal-
tungsplan festgesetzt. Damit werden die für die Erstellung des Werkhofs
am vorgesehenen Standort erforderlichen Voraussetzungen geschaffen.
Das vom Gestaltungsplan erfasste Gebiet liegt in der kantonalen Land-
wirtschaftszone; es handelt sich um ein allseits von Strassen eingefasstes
Restgrundstück im Bereich der Umfahrungsstrasse. Die Abweichung
von der übergeordneten Planung im Sinne einer Durchstossung erweist
sich als zulässig; die Bezeichnung des Werkhofareals liegt in der Zustän-
digkeit der Gemeinde, die Standortwahl ist sachlich richtig, und der Ge-
halt der übergeordneten Festlegungen wird dadurch nicht berührt.

Gegen die Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom 2. April  1990
wurden keine Rekurse erhoben. Die Vorlage ist angemessen, recht- und

zweckmässig; sie kann genehmigt werden.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. Die von der Gemeindeversammlung Unterstammheim am 2. April
1990  beschlossene Ergänzung der kommunalen Richtplanung mit einem
geplanten Werkhof im Gebiet Frauwies wird genehmigt.

II. Der von der Gemeindeversammlung Unterstammheim am 2. April
1990  festgesetzte öffentliche Gestaltungsplan Werkhof wird genehmigt.

III. Mitteilung an den Gemeinderat Unterstammheim, 8476 Unter-
stammheim (unter Rücksendung je eines mit dem Genehmigungsver-
merk versehenen Exemplars der Richtplanergänzung und des Gestal-
tungsplans), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Baurekurskommis-
sionen sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 8. August  1990

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

i. V.

Hirschi
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